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Antragsgemäße schriftliche Ausfertigung des am 24.09.2019 mündlich verkündeten Erkenntnisses:

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. NEWALD als Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX ,

geboren am XXXX .1991, StA. Afghanistan, vertreten durch Verein Menschenrechte Österreich, gegen den Bescheid des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 09.05.2018, Zl.1092305307/151609235, nach Durchführung einer

mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 33/2013 (VwGVG), als

unbegründet abgewiesen.
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https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/33


B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 (B-VG), nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer brachte am 23.10.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz ein.

Bei der Erstbefragung durch ein Organ des ö entlichen Sicherheitsdienstes gab er im Wesentlichen Folgendes: Er sei

Usbeke sowie sunnitischer Moslem und habe in Afghanistan von 1997 bis 2008 die Grundschule in Samangan besucht,

wo er auch gewohnt habe. Die nanzielle Situation seiner Familie sei gut, sie würden Grundstücke, Häuser und Geld

besitzen. Seine Familie bestreite den Lebensunterhalt von der Landwirtschaft, sie würden Weizen und Tiere verkaufen.

Seine Eltern hielten sich in Afghanistan auf, überdies habe er noch einen jüngeren Bruder. Als Fluchtgrund gab er an,

es gebe viele Taliban in seiner Gegend; sie hätten zu ihm gesagt, er solle für den Djihad kämpfen, ansonsten werde er

umgebracht. Sein Cousin und seine Cousine seien umgebracht worden, weil sie sich geweigert hätten.

2. Am 12.02.2018 vor der belangten Behörde einvernommen, legte der Beschwerdeführer eingangs seine am

(umgerechnet) 01.06.2008 vom Innenministerium in Samangan ausgestellte Tazkira vor und führte aus, er habe

"staatlich" keine Probleme gehabt, nur mit den Taliban. Zu seiner Familie habe er keinen Kontakt, weil die Taliban die

Handymasten vernichtet hätten. Zum Fluchtgrund gab er an, die Taliban seien in den letzten Jahren in Baghlan,

welches vom Dorf des Beschwerdeführers etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt liege, sehr aktiv gewesen. Sie

hätten dort mehrere O ensiven geplant und mehrfach die Stadt erobert. Im Zuge der Kämpfe seien die Taliban immer

wieder nach Samangan ge üchtet, deswegen hätten sie auch immer wieder mit den Taliban zu tun gehabt. Als der

Beschwerdeführer dort gewesen sei, sei praktisch die ganze Gegend von den Taliban kontrolliert worden. Die Taliban

hätten immer wieder versucht, junge Männer zu rekrutieren. Er habe nicht für sie kämpfen wollen. Im Falle der

Weigerung sei mit dem Schlimmsten zu rechnen. Sein Cousin (Sohn seines Onkels väterlicherseits) sei enthauptet

worden, weil er für die afghanische Nationalarmee gearbeitet habe. Der Beschwerdeführer sei in einer aussichtslosen

Situation gewesen. Wenn er für die Armee gearbeitet hätte, wäre er von den Taliban enthauptet worden; wenn er für

die Taliban gearbeitet hätte, hätte er Probleme mit der Regierung bekommen. Sein Onkel habe ihm geraten,

Afghanistan zu verlassen. Auf Nachfrage gab er an, auch persönlichen Kontakt mit den Taliban gehabt zu haben. Sie

seien von Haus zu Haus gegangen und hätten von den Dorfbewohnern Wasser und Lebensmittel verlangt. Zwölf

Taliban hätten den Beschwerdeführer rekrutieren wollen, daher sei er noch in derselben Nacht geflüchtet.

3. Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen

Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 Asylgesetz

2005, BGBl. I Nr. 200/2005 (AsylG), (Spruchpunkt I.), sowie hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär

Schutzberechtigten in Bezug auf Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG (Spruchpunkt II.) ab, erteilte

gemäß § 57 AsylG keinen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen (Spruchpunkt III.), erließ gemäß §

10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 87/2012 (BFA-VG) eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52

Abs. 2 Z 2 Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (FPG) gegen den Beschwerdeführer (Spruchpunkt IV.) und

stellte gemäß § 52 Abs. 9 FPG fest, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan gemäß § 46 FPG

zulässig sei (Spruchpunkt V.) sowie dass gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für seine freiwillige Ausreise 2 Wochen ab

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt VI.).

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer keine persönliche Verfolgung im

Herkunftsstaat glaubhaft gemacht habe. Weder liege eine allgemeine Gefährdungslage in Bezug auf seine

Herkunftsprovinz Samangan, noch eine für gesamt Afghanistan vor. Der Beschwerdeführer könne seinen

Lebensunterhalt in Kabul oder Mazar-e-Sharif bestreiten.

4. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde, in der er darauf hinwies, dass er als

männliches Mitglied seiner Familie von den Taliban aufgefordert worden sei, ihnen beizutreten. In Zusammenhang mit

Kampfeinsätzen hätten sich regierungsfeindliche Gruppen immer wieder in die Heimatregion des Beschwerdeführers

zurückgezogen, weshalb sie auch in Samangan eine erhöhte Präsenz gezeigt hätten und weiterhin zeigen würden.

Beim Verlassen des Herkunftsstaates habe es in seinem Herkunftsgebiet einen massiven Ein uss und eine
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weitreichende Kontrolle durch die Taliban gegeben. Die Enthauptung des Cousins des Beschwerdeführers (der bei der

afghanischen Nationalarmee gearbeitet habe) durch die Taliban veranschauliche den Umgang der Taliban mit ihren

Gegnern, auch wenn dieser Umstand keinerlei Auswirkungen auf die Flucht des Beschwerdeführers gehabt habe. Die

Region in der Nähe von Balkh stehe unter starkem Ein uss der Taliban und nehme deren Kontrolle weiter zu. Entgegen

der Annahme der Behörde sei die Heimatprovinz des Beschwerdeführers nicht ruhig. Der angefochtene Bescheid fuße

auf Mutmaßungen und unterliege daher einem Ermittlungsmangel. Es hätte auch geprüft werden müssen, ob dem

Beschwerdeführer e ektive Schutzmöglichkeiten gegen das afghanistanweite Netzwerk der Taliban zustünden. Die

Sicherheitslage sei in ganz Afghanistan höchst volatil. Es ergebe sich sogar eine Aufstockung der US-amerikanischen

Kampftruppen um eine drohende Eskalation hintanzuhalten. Eine Verbesserung der Lage zeichne sich nicht ab. Der

Beschwerdeführer würde im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan in eine ausweglose Lage geraten.

5. Am 24.09.2019 fand am Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerdeverhandlung statt, in welcher der

Beschwerdeführer (neuerlich) zu seinen Fluchtgründen sowie den Umständen, die für die Frage seiner Integration in

Österreich relevant sind, befragt wurde. Im Anschluss an die Beschwerdeverhandlung wurde das gegenständliche

Erkenntnis mündlich verkündet und die Niederschrift an den Beschwerdeführer und dessen Rechtsvertretung

ausgefolgt.

6. Am 04.10.2019 beantragte der Beschwerdeführer die schriftliche Ausfertigung des mündlich verkündeten

Erkenntnisses.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der 28-jährige, gesunde Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger, stammt aus der Provinz Samangan,

gehört der Volksgruppe der Usbeken an und ist schiitischer Moslem. Er wuchs in Afghanistan auf, genoss dort

mehrjährige Schulbildung, spricht Dari und Usbekisch, etwas Türkisch sowie Deutsch auf A1-Niveau.

Der Beschwerdeführer verfügt weiterhin über familiäre Anknüpfungspunkte (etwa seine Eltern) in Afghanistan. Die

Familie des Beschwerdeführers ist nanziell abgesichert. Die Familie betrieb eine Landwirtschaft, in der auch der

Beschwerdeführer mitarbeitete und die ihnen den Lebensunterhalt sicherte, weshalb der Beschwerdeführer neben

mehrjähriger Schulbildung bereits berufliche Erfahrung sammeln konnte.

Der Beschwerdeführer ist ein junger Erwachsener, gesund und arbeitsfähig. Er ging in Afghanistan zur Schule. Er ist in

Afghanistan nicht vorbestraft, war dort nie inhaftiert, war kein Mitglied einer politischen Partei oder sonstigen

Gruppierung, hat sich nicht politisch betätigt und hatte keine Probleme mit staatlichen Einrichtungen oder Behörden

im Herkunftsland.

In Österreich lebt der Beschwerdeführer von der Grundversorgung. Er hat zwischenzeitig versucht, sein eigenes

Geschäft/Restaurant zu betreiben, ist aber wieder auf die Grundversorgung angewiesen. Er ist um seine Integration

bemüht und versucht, die deutsche Sprache zu erlernen. Er unterhält freundschaftliche Kontakte zu anderen

Afghanen, Türken und auch Österreichern. Er ist strafrechtlich unbescholten.

1.2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

Festgestellt wird, dass die Taliban den Beschwerdeführer nicht au orderten, sich ihnen anzuschließen, und ihn nicht

mit dem Tod bedrohten.

1.3. Zur Situation im Fall einer Rückkehr des Beschwerdeführers nach Afghanistan:

Das Herkunftsgebiet des Beschwerdeführers, Samangan, ist eine im Norden des Landes gelegene Provinz, die an

Balkh, Sar-i-Pul, Kunduz, Baghlan und Bamyan grenzt. Samangan ist eine strategisch bedeutsame Provinz, die auf der

nördlichen Seite des Hindu Kush liegt. Die Hauptautobahn, die Kabul und die nördliche Stadt Mazar-e Sharif verbindet,

verläuft durch die Provinz Samangan und deren Provinzhauptstadt Aybak. Samangan hat nach dem Fall der Taliban zu

den relativ ruhigen und stabilen Provinzen in Nordafghanistan gezählt.

Im Rahmen einer Destabilisierung des Nordens, versuchen Aufständische, darunter auch die Taliban, in den letzten

Jahren in mehreren Distrikten der Provinz ihre Aktivitäten auszuweiten. Im September 2017 begann sich die

Sicherheitslage in der Provinz zu verschlechtern; Grund dafür war die steigende Gewalt in den nördlichen Provinzen



des Landes. In Samangan werden militärische Operationen durchgeführt um bestimmte Gegenden der Provinz von

Aufständischen zu befreien; dabei wurden Sprengsto e gefunden und kon sziert sowie Talibananführer getötet. In

der Provinz sind Talibankämpfer sowie Mitglieder des IS und der Islamischen Bewegung Usbekistan (IBU) in einigen

Distrikten aktiv. Im Zeitraum von 1.1.2017 bis 15.7.2017 wurde allerdings kein IS-bezogener Vorfall in der Provinz

Samangan gemeldet. Dagegen wurden zwischen 16.7.2017 und 31.1.2018 Ereignisse bzgl. des IS (Gefechte) im Norden

Samangans registriert (ACLED 23.2.2018).

Die Präsenz der Taliban in der Provinz Samangan beschränkt sich aktuell jedoch auf den Distrikt Dara-e-Sufe-Payin,

welcher zwischen der Regierung und den Aufständischen umstritten ist, hingegen stehen die anderen Distrikte unter

der Kontrolle der Regierung (vgl. zum niedrigen Ausmaß willkürlicher Gewalt in Samangan auch unten Pkt. 1.4.3.).

Außerdem könnte sich der Beschwerdeführer einer (allfälligen) Bedrohung in seiner Herkunftsprovinz dadurch

entziehen, dass er sich nach Mazar-e Sharif oder Herat begibt. Im Falle seiner Rückkehr in eine dieser Städte würde

dem Beschwerdeführer nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ein Eingri  in seine körperliche Unversehrtheit

drohen oder er der Gefahr ausgesetzt sein, in eine existenzbedrohende Notlage zu geraten. Der Beschwerdeführer

besitz auch kein ausreichend hohes Pro l, wonach er Übergri e der Taliban in Herat bzw. Mazar-e-Sharif befürchten

müsste.

1.4. Zur hier relevanten Situation in Afghanistan:

1.4.1. Aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Afghanistan, Bundesamt für Fremdenwesen

und Asyl, Stand 29.06.2018 (letzte Kurzinformation eingefügt am 26.03.2019):

Den zuletzt eingefügten Kurzinformationen vom 01.03.2019 und 26.03.2019 ist zu entnehmen, dass die Sicherheitslage

in Afghanistan nach wie vor labil bleibt und sich insbesondere auch in Kabul-Stadt verschlechtert. Die meisten

regierungsfeindlichen Angri e fanden in den Provinzen Badghis, Farah, Faryab, Ghazni, Helmand, Kandarhar, Uruzgan

und Herat statt. Zivile Opfer durch Kämpfe und Anschläge gab es auch in den Provinzen Kunar, Nangarhar, Kunduz

und Kabul sowie entlang verschiedener Hauptstraßen in diesen Provinzen. Alle Provinzzentren sind jedoch unter

Kontrolle bzw. dem Einfluss der afghanischen Regierung.

Nach schweren Regenfällen in 14 afghanischen Provinzen kamen mindestens 63 Menschen ums Leben. In den

Provinzen Farah, Kandahar, Helmand, Herat, Kapisa, Parwan, Zabul und Kabul, wurden ca. 5.000 Häuser zerstört und

7.500 beschädigt (UN OCHA 19.3.2019). Die Über utungen folgten einer im April 2018 begonnen Dürre, von der die

Provinzen Badghis und Herat am meisten betro en waren und von deren Folgen (z.B. Land ucht in die naheliegenden

urbanen Zentren, Anm.) sie es weiterhin sind. 84.000 Personen nach Herat-Stadt und

94.945 nach Qala-e-Naw, wo sie sich in den Randgebieten oder in Notunterkünften innerhalb der Städte ansiedelten

und auf humanitäre Hilfe angewiesen sind (IFRCRCS 17.3.2019).

Ergänzend wird zur Sicherheitslage im Kapitel 3 im Wesentlichen ausgeführt: Die Sicherheitslage in Afghanistan ist sehr

instabil. Es ist mit einem aus dem Ausland unterstützten und widerstandsfähigen Aufstand konfrontiert. Die

afghanische Regierung bzw. deren Sicherheitskräfte behalten auch weiterhin Kontrolle über Kabul, größere

Bevölkerungszentren, die wichtigsten Verkehrsrouten und den Großteil der Distriktzentren Zwar umkämpften die

Taliban Distriktzentren, sie konnten aber keine Provinzhauptstädte (bis auf Farah-Stadt; vgl. AAN 6.6.2018) bedrohen.

Die Aufständischen üben ö entlichkeitswirksame (high-pro le) Angri e in städtischen Zentren aus. Sie greifen

Glaubensstätten, religiöse Führer sowie Gläubige an; es gibt Tötungen, Entführungen, Bedrohungen und

Einschüchterungen von religiösen Personen - hauptsächlich durch regierungsfeindliche Elemente. Ein Großteil der

zivilen Opfer waren schiitische Muslime. Die Angri e wurden von regierungsfeindlichen Elementen durchgeführt -

hauptsächlich dem IS. Es wurden aber auch Angri e auf sunnitische Moscheen und religiöse Führer ausgeführt. Es

haben zahlreiche Angri e auf Behörden, die mit der Wahlregistrierung betraut sind, stattgefunden. Die häu gste

Ursache für zivile Opfer waren IEDs und komplexe Angri e. An zweiter Stelle waren Bodeno ensiven, gefolgt von

gezielten Tötungen, Blindgängern (Engl. UXO, "Unexploded Ordnance") und Lufteinsätzen. Die Bewohner der

Provinzen Kabul, Helmand, Nangarhar, Faryab und Kandahar waren am häu gsten vom Kon ikt betro en. Die Taliban

kontrollieren zwischen 10% und 14 % der afghanischen Distrikte Die Fähigkeiten und der Ein uss des IS sind seit seiner

Erscheinung im Jahr 2015 zurückgegangen. Operationen durch die ANDSF und die US-Amerikaner, Druck durch die

Taliban und Schwierigkeiten die Unterstützung der lokalen Bevölkerung zu gewinnen, störten das Wachstum des IS



und verringerten dessen Operationskapazitäten. Trotz erheblicher Verluste von Territorium, Kämpfern und

hochrangigen Führern, bleibt der IS nach wie vor eine Gefährdung für die Sicherheit in Afghanistan und in der Region.

Er ist dazu in der Lage, ö entlichkeitswirksamen (high-pro le) Angri en (HPA) in städtischen Zentren zu verüben

(USDOD 12.2017). Der IS hat sich nämlich in den vergangenen Monaten zu einer Anzahl tödlicher Angri e in

unterschiedlichen Teilen des Landes bekannt - inklusive der Hauptstadt. Dies schürte die Angst, der IS könne an Kraft

gewinnen (VoA 10.1.2018; vgl. AJ 30.4.2018). Auch haben örtliche IS-Gruppen die Verantwortung für Angri e auf

Schiiten im ganzen Land übernommen (USDOD 12.2017).

Zur Lage in Samangan:

Die Provinz Samangan liegt im Norden des Landes und grenzt an Balkh, Sar-i-Pul, Kunduz, Baghlan und Bamyan (NPS

o.D.). Die Provinz besteht aus folgenden Distrikten: der Provinzhauptstadt Aybak, Ruyi Du Ab/Ruy-e-Duab, Hazrat

Sultan, Feroz Nakhchir/Feroznakhchir, Dara Soaf Ballah/Dara-e Suf-e-Bala, Darah Sofpayan/Dara-e-Suf-e-Payin, Hazrat

Sultan/Hazrat-e-Sultan und Khuram wa Sarbagh (Pajhwok o.D.; vgl. UN OCHA 4.2014, NPS o.D.). Die Bevölkerungszahl

der Provinz wird auf 401.134 geschätzt (CSO 4.2017). In der Provinz leben rund 30% Usbeken, 65% Tadschiken, aber

auch Paschtunen, Hazara, Araber und Tataren (NPS o.D.).

Samangan ist eine strategisch bedeutsame Provinz, die auf der nördlichen Seite des Hindu Kush liegt. Die

Hauptautobahn, die Kabul und die nördliche Stadt Mazar-e Sharif verbindet, verläuft durch die Provinz Samangan und

deren Provinzhauptstadt Aybak (RFE/RL 9.2015); dieser Teil der Autobahn wird als Abschnitt Baghlan-Samangan

bezeichnet (Kabul Tribune 5.5.2016; vgl. BNA 6.5.2016). Eine chinesische Bau rma wurde im Jänner 2017 beauftragt,

die zweite Phase des Nord-Süd-Korridors, der Mazar-e Sharif mit Yakawlang in Bamyan und Kandahar verbinden soll,

in Afghanistan durchzuführen. Diesbezüglich begann Mitte Mai 2017 der Bau des 178 km langen Straßenabschnittes,

der Samangan mit Bamyan verbinden wird (GR 28.1.2018; vgl. Tolonews 18.5.2017, GCR 9.1.2017, Xinhua 9.1.2017).

Mitte März 2018 wurde ein Plan zu Implementierung verschiedener Projekte in der Provinz Samangan mit dem

Swedish Committee for Afghanistan (SCA) beschlossen (MF 17.3.2018). Weitere ähnliche Projekte werden in der Provinz

durchgeführt (Raconteur 8.3.2018; vgl. Pajhwok 25.11.2017) . So wurde beispielsweise Anfang März 2018 in Samangan

der Bau einer Stützmauer vollendet (Pajhwok 3.3.2018). Auch sollen hinkünftig in Zusammenarbeit mit der deutschen

GIZ (Deutsche Gesellschaft für int. Zusammenarbeit) zwei neue Schulen für die Oberstufe errichtet werden; davon

sollen 5.400 Schüler/innen in Samangan profitieren (GIZ 9.3.2018).

In der Provinz gibt es Kohlebergwerke (Pajhwok 25.12.2017); oft werden diese von Aufständischen und Politikern

informell kontrolliert (TD 28.2.2018; vgl. Tolonews 26.12.2017).

Samangan verlor im Jahr 2017 ihren Opium-freien Status (UNODC 11.2017); Bauern bauten in der Provinz Mohn an

(DW 15.11.2017).

Anfang 2018 musste Abdulkarim Khaddam wegen eines regierungsinternen politischen Kon ikts seinen Posten als

Provinzgouverneur Samangans aufgeben (TG 18.2.2018; vgl. TC 1.1.2018, Reuters 20.2.2018); der neue Gouverneur

heißt Abdul Latif Ibrahimi (Reuters 20.2.2018; Pajhwok 20.2.2018).

Allgemeine Informationen zur Sicherheitslage

Samangan hat nach dem Fall der Taliban zu den relativ ruhigen und stabilen Provinzen in Nordafghanistan gezählt

(Khaama Press 14.5.2017; vgl. ATN 24.9.2017). Im Rahmen einer Destabilisierung des Nordens, versuchen

Aufständische in den letzten Jahren in mehreren Distrikten der Provinz ihre Aktivitäten auszuweiten - dazu zählen

sowohl die Taliban als auch Mitglieder anderer Gruppierungen (Khaama Press 14.5.2017; vgl. Khaama Press 6.4.2017).

Im September 2017 begann sich die Sicherheitslage in der Provinz zu verschlechtern; Grund dafür war die steigende

Gewalt in den nördlichen Provinzen des Landes (Khaama Press 21.9.2017).

Im Zeitraum 1.1.2017-30.4.2018 wurden in der Provinz 37 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert.

Im gesamten Jahr 2017 wurden 38 zivile Opfer (14 getötete Zivilisten und 24 Verletzte) registriert. Hauptursache waren

Blindgänger/Landminen, gefolgt von Bodeno ensiven und IEDs. Dies bedeutet einen Rückgang von 28% im Gegensatz

zum Vergleichsjahr 2016 (UNAMA 2.2018).

Militärische Operationen in Samangan

In Samangan werden militärische Operationen durchgeführt, um bestimmte Gegenden der Provinz von



Aufständischen zu befreien (Tolonews 16.10.2017; vgl. Khaama Press 21.9.2017, Tolonews 14.5.2017); im Zuge dieser

kommt es zu Verhaftungen von Aufständischen (Pajhwok 5.12.2017; vgl. Tolonews 16.10.2017, Khaama Press

21.9.2017, Khaama Press 6.4.2017); dabei werden Sprengsto e gefunden und kon sziert (Pajhwok 15.1.2018; vgl.

Khaama Press 21.9.2017) und Talibananführer getötet (Tolonews 14.5.2017; vgl. ATN 24.9.2017).

Regierungsfeindliche Gruppierungen in Samangan

In der Provinz sind Talibankämpfer sowie Mitglieder des IS und der Islamischen Bewegung Usbekistan (IBU) in einigen

Distrikten aktiv (Khaama Press 21.9.2017). Der Distrikt Chardarah in Kunduz ist für die Taliban von Bedeutung, weil sie

durch diesen u.a. Zugang zur Provinz Samangan haben; Quellen zufolge würde die Bekämpfung der Taliban in Kunduz

somit u.a. auch Auswirkungen auf die Provinz Samangan haben (Xinhua 5.9.2017).

Im Zeitraum 1.1.2017 - 15.7.2017 wurde kein IS-bezogener Vorfall in der Provinz Samangan gemeldet, hingegen

wurden zwischen 16.7.2017 - 31.1.2018 Ereignisse bzgl. des IS (Gefechte) im Norden Samangans registriert (ACLED

23.2.2018).

Zur Lage in Mazar-e Sharif (Provinz Balkh):

Die Provinz Balkh liegt in Nordafghanistan; sie ist geostrategisch gesehen eine wichtige Provinz und bekannt als

Zentrum für wirtschaftliche und politische Aktivitäten. Die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist gleichzeitig ein Wirtschafts-

und Verkehrsknotenpunkt in Nordafghanistan. Die Region entwickelt sich wirtschaftlich gut. Es entstehen neue

Arbeitsplätze, Firmen siedeln sich an und auch der Dienstleistungsbereich wächst. Die Infrastruktur ist jedoch noch

unzureichend und behindert die weitere Entwicklung der Region. In Mazar-e Sharif gibt es einen internationalen

Flughafen. Im Juni 2017 wurde ein großes nationales Projekt ins Leben gerufen, welches darauf abzielt, die Armut und

Arbeitslosigkeit in der Provinz Balkh zu reduzieren (Pajhwok 7.6.2017). Nach monatelangen Diskussionen hat Ende

März 2018 der ehemalige Gouverneur der Provinz Balkh Atta Noor seinen Rücktritt akzeptiert und so ein Patt mit dem

Präsidenten Ghani beendet (RFE/RL 23.3.2018; vgl. Reuters 22.3.2018). Der neue Gouverneur versprach, die Korruption

zu bekämpfen und die Sicherheit im Norden des Landes zu garantieren (Tolonews 24.3.2018). Die Provinz Balkh ist

nach wie vor eine der stabilsten Provinzen Afghanistans (RFE/RL 23.3.2018), sie zählt zu den relativ ruhigen Provinzen

in Nordafghanistan (Khaama Press 16.1.2018; vgl. Khaama Press 20.8.2017). Balkh hat im Vergleich zu anderen

Regionen weniger Aktivitäten von Aufständischen zu verzeichnen (RFE/RL 23.3.2018; vgl. Khaama Press 16.1.2018). Die

afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte führen regelmäßig militärische Operationen durch, um

regierungsfeindliche Aufständische zu verdrängen und sie davon abzuhalten, Fuß im Norden des Landes zu fassen

(Khaama Press 16.1.2018). Diese militärischen Operationen werden in gewissen Gegenden der Provinz geführt

(Tolonews 18.3.2018; vgl. PT.3.2018, Pajhwok 21.8.2017, Pajhwok 10.7.2017). Sowohl Aufständische der Taliban als

auch Sympathisanten des IS versuchen in abgelegenen Distrikten der Provinz Fuß zu fassen (Khaama Press 20.8.2017).

Im Zeitraum 1.1.2017 - 15.7.2017 wurden keine IS-bezogenen Vorfälle in der Provinz registriert. Im Zeitraum 16.7.2017

- 31.1.2018 wurden dennoch vom IS verursachten Vorfälle entlang der Grenze von Balkh zu Sar-e Pul registriert (ACLED

23.2.2018).

Zur Lage in Herat:

Provinzhauptstadt ist Herat-Stadt, welche sich im gleichnamigen Distrikt be ndet und eine Einwohnerzahl von 506.900

hat (CP 21.9.2017). In der Provinz be nden sich zwei Flughäfen: ein internationaler in Herat-Stadt und ein militärischer

in Shindand (vgl. Flughafenkarte der Staatendokumentation; Kapitel 3.35.). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf

1.967.180 geschätzt (CSO 4.2017). In der Provinz leben Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Turkmenen, Uzbeken und

Aimaken (Pajhwok o.D.; vgl. NPS o.D.). Herat ist eine relativ entwickelte Provinz im Westen des Landes. Das Harirud-Tal,

eines der fruchtbarsten Täler des Landes, wo Baumwolle, Obst und Ölsaat angebaut werden, be ndet sich in der

Provinz (AJ 8.3.2012). Bekannt ist Herat auch wegen seiner Vorreiterrolle in der Safran- Produktion (AJ 8.3.2012; vgl. EN

9.11.2017). Es sollen Regierungsprogramme und ausländische Programme zur Unterstützung der Safran-Produktion

implementiert werden. Safran soll eine Alternative zum Mohnanbau werden (Tolonews 10.11.2017; vgl. EN 9.11.2017).

Anfang Jänner 2018 wurde ein Labor zur Kontrolle der Safran-Qualität in Herat errichtet (Pajhwok 13.1.2018). Die

Safran-Produktion garantierte z.B. auch zahlreiche Arbeitsplätze für Frauen in der Provinz (Tolonews 10.11.2017; vgl.

EN 9.11.2017). Auch in unsicheren Gegenden wird Safran angebaut (Tolonews 10.11.2017). Insgesamt wurden 2017 in

der Provinz min. 8 Tonnen Safran produziert; im Vorjahr 2016 waren es 6.5 Tonnen (Pajhwok 13.1.2018; vgl. EN

9.11.2017). Trotzdem stieg im Jahr 2017 in der Provinz die Opiumproduktion. In den Distrikten Shindand und Kushk,



geprägt von schlechter Sicherheitslage, war der Mohnanbau am höchsten (UNODC 11.2017). Im Dezember 2017

wurden verschiedene Abkommen mit Uzbekistan unterzeichnet. Eines davon betri t den Bau einer 400 Km langen

Eisenbahnstrecke von Mazar-e Sharif und Maymana nach Herat (UNGASC 27.2.2018; vgl. RFE/RL 6.12.2017). Mitte März

2018 wurde der Bau der TAPI-Leitung in Afghanistan eingeweiht. Dabei handelt es sich um eine 1.800 Km lange

Pipeline für Erdgas, die Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan und Indien 30 Jahre lang mit 33 Billionen m³

turkmenischem Erdgas versorgen soll. Die geplante Leitung wird sich entlang der Herat-Kandahar-Autobahn

erstrecken. Somit wird sie durch Gegenden, auf die die Taliban einen starken Ein uss haben, verlaufen. Jedoch

erklärten die Taliban, TAPI sei ein "wichtiges Projekt" und sie würden es unterstützen (PPG 26.2.2018; vgl. RFE/RL

23.2.2018). Im Rahmen des TAPI-Projekts haben sich 70 Taliban bereit erklärt, an den Friedensprozessen teilzunehmen

(Tolonews 4.3.2018). Um Sicherheit für die Umsetzung des TAPI-Projekts zu gewähren, sind tausende Sicherheitskräfte

entsandt worden (Tolonews 14.3.2018).

Herat wird als eine der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in einigen Distrikten der

Provinz, wie Shindand, Kushk, Chisht-i-Sharif und Gulran, aktiv (AN 18.2.2018; vgl. UNODC 12.2017, Khaama Press

25.10.2017, AJ 25.6.2017). Des Weiteren wurde Ende Oktober 2017 verlautbart, dass die Provinz Herat zu den relativ

ruhigen Provinzen im Westen des Landes zählt, wenngleich sich in den abgelegenen Distrikten die Situation in den

letzten Jahren aufgrund der Taliban verschlechtert hat (Khaama Press 25.10.2017). Herat wird als einer der relativ

friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in einigen Distrikten der Provinz, wie Shindand, Kushk,

Chisht-i-Sharif und Gulran, aktiv (AN 18.2.2018; vgl. UNODC 12.2017, Khaama Press 25.10.2017, AJ 25.6.2017).

Zum Rechts- und Justizwesen:

Zwar existieren Gesetze, es gilt allerdings der Vorrang der Scharia (islamisches Recht) und daneben existieren lokale

Gep ogenheiten. Das Justizwesen wird von Unter nanzierung, Unterbesetzung, inadäquater Ausbildung,

Unwirksamkeit und Korruption unterminiert. Letzteres gilt auch für die Sicherheitskräfte (Kapitel 5 des LIB). Auf dem

Korruptionswahrnehmungsindex für 2017 von Transparency International, belegt Afghanistan von 180 Ländern den

177. Platz (TI 21.2.2018). Einer Umfrage zufolge betrachten 83,7% der Afghanen die Korruption als ein Hauptproblem

des Landes. Die Provinzen mit der höchsten Korruptionswahrnehmung sind Kabul mit 89,6%, Uruzgan mit 87,9%,

Nangarhar mit 87,8% und Helmand mit 86,9% (Kapitel 7).

Es kommt auch zu bedeutenden Menschenrechtsverletzungen, obwohl die Menschenrechte eine klare rechtliche

Grundlage haben. Dazu zählen außergerichtliche Tötungen, Verschwindenlassen, willkürliche Verhaftungen,

Festnahmen (u. a. von Frauen wegen "moralischer Straftaten") und sexueller Missbrauch von Kindern durch Mitglieder

der Sicherheitskräfte. Weitere Probleme sind Gewalt gegenüber Journalisten, Verleumdungsklagen, durchdringende

Korruption und fehlende Verantwortlichkeit und Untersuchung bei Fällen von Gewalt gegen Frauen. Diskriminierung

von Behinderten, ethnischen Minderheiten sowie aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung,

besteht weiterhin mit geringem Zuschreiben von Verantwortlichkeit. Die weit verbreitete Missachtung der

Rechtsstaatlichkeit und die Stra reiheit derjenigen, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, sind ernsthafte

Probleme. Missbrauchsfälle durch Beamte, einschließlich der Sicherheitskräfte, werden von der Regierung nicht

konsequent bzw. wirksam verfolgt. Bewa nete aufständische Gruppierungen greifen mitunter Zivilisten, Ausländer

und Angestellte von medizinischen und nicht-staatlichen Organisationen an und begehen gezielte Tötungen

regierungsnaher Personen. Regierungsfreundlichen Kräfte verursachen eine geringere - dennoch erhebliche - Zahl an

zivilen Opfern (vgl. zur Menschenrechtslage Kapitel 10).

Willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen sind gesetzlich verboten; trotzdem werden beide Praktiken weiterhin

betrieben. Diese stellen in den meisten Provinzen ein Problem dar. Beobachtern zufolge werden Personen gelegentlich

von Polizei und Staatsanwälten auf Basis von Handlungen, die nach afghanischem Recht nicht strafbar sind, ohne

Anklage inhaftiert. Teilweise auch deshalb, weil das Justizsystem nicht in der Lage ist, in angemessener Zeit einen

Strafprozess abzuwickeln. Die UNAMA berichtete von Verhaftungen wegen Verstößen gegen die Moral, Vertragsbruch,

Familiendisputen und zum Zwecke des Erhalts von Geständnissen.

Gem. Kapitel 14 droht die Todesstrafe nicht nur bei Delikten wie Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,

Kriegsverbrechen, Angri  gegen den Staat, Mord und Zündung von Sprengladungen, Entführungen bzw. Straßenraub

mit tödlicher Folge, Gruppenvergewaltigung von Frauen usw., sondern auch unter dem Ein uss der Scharia bei

anderen Delikten (z.B. Blasphemie, Apostasie, Ehebruch).



Usbeken:

Die usbekische Minderheit ist die viertgrößte Minderheit Afghanistans (WSJ 23.1.2017) und macht etwa 9% der

Bevölkerung aus (LIP 5.2018). Usbeken sind Sunniten und siedeln sowohl im ländlichen Raum, wie auch in urbanen

Zentren (Mazar-e Sharif, Kabul, Kandahar, Laschkargah u.a.), wo ihre Wirtschafts- und Lebensformen kaum

Unterschiede zu Dari-sprachigen Gruppen aufweisen. In den Städten und in vielen ländlichen Gegenden beherrschen

Usbeken neben dem Usbekischen in der Regel auch Dari auf nahezu muttersprachlichem Niveau. Heiratsbeziehungen

zwischen Usbeken und Tadschiken sind keine Seltenheit (BFA Staatendokumentation 7.2016).

Der wohl berühmteste Führer der Usbeken ist Abdul Rashid Dostum (CRS 12.1.2015); ein ehemaliger Warlord, der

gleichzeitig der Anführer der usbekischen Minderheit in Afghanistan ist. Mittlerweile ist er erster Vizepräsident

Afghanistans (WSJ 23.1.2017). Wenngleich er momentan im Exil in der Türkei verweilt, trägt er diesen Titel nach wie vor

(TN 21.2.2018; vgl. FN 14.5.2018).

Die usbekische Minderheit ist im nationalen Durchschnitt mit etwa 8% in der Afghan National Army und der Afghan

National Police repräsentiert (Brookings 25.5.2017).

Zur Versorgungslage:

Im Jahr 2015 belegte Afghanistan auf dem Human Development Index (HDI) Rang 169 von 188 (UNDP 2016). Seit 2002

hat Afghanistan mit Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft wichtige Fortschritte beim Wiederaufbau

seiner Wirtschaft erzielt. Nichtsdestotrotz bleiben bedeutende Herausforderungen bestehen, da das Land weiterhin

von Kon ikten betro en, arm und von Hilfeleistungen abhängig ist (IWF 8.12.2017; vgl. WB 10.4.2018). Während auf

nationaler Ebene die Armutsrate in den letzten Jahren etwas gesunken ist, stieg sie in Nordostafghanistan in sehr

hohem Maße. Im Norden und im Westen des Landes konnte sie hingegen reduziert werden (SCA 22.5.2018). Angesichts

des langsamen Wachstums, sicherheitsbedingter Versorgungsunterbrechungen und schwacher landwirtschaftlicher

Leistungen, nimmt die Armut weiterhin zu (WB 10.4.2018).

Die Verbraucherpreisin ation bleibt mäßig und wurde für 2018 mit durchschnittlich 6% prognostiziert (IWF 8.12.2017).

Der wirtschaftliche Aufschwung erfolgt langsam, da die andauernde Unsicherheit die privaten Investitionen und die

Verbrauchernachfrage einschränkt. Während der Agrarsektor wegen der ungünstigen klimatischen Bedingungen im

Jahr 2017 nur einen Anstieg von ungefähr 1.4% aufwies, wuchsen der Dienstleistungs- und Industriesektor um 3.4%

bzw. 1.8%. Das Handelsbilanzde zit stieg im ersten Halbjahr 2017, da die Exporte um 3% zurückgingen und die

Importe um 8% stiegen (UN GASC 27.2.2018).

Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit:

Schätzungen zufolge leben 74,8% der Bevölkerung in ländlichen und 25,2% in städtischen Gebieten (CSO 4.2017). Für

ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (inklusive Tiernutzung) die Haupteinnahmequelle (SCA

22.5.2018; vgl. AF 14.11.2017).

In den Jahren 2016-2017 wuchs die Arbeitslosenrate, die im Zeitraum 2013-2014 bei 22,6% gelegen hatte, um 1%. Die

Arbeitslosigkeit betri t hauptsächlich gering quali zierte bildungsferne Personen; diese sind auch am meisten

armutsgefährdet (WB 10.4.2018). Über 40% der erwerbstätigen Bevölkerung gelten als arbeitslos oder unterbeschäftigt

(SCA 22.5.2018). Es müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze gescha en werden, um Neueinsteiger in

den Arbeitsmarkt integrieren zu können (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. SCA 22.5.2018). Seit 2001 wurden

zwar viele neue Arbeitsplätze gescha en, jedoch sind diese landesweit ungleich verteilt und 80% davon sind unsichere

Stellen (Tagelöhner) (SCA 22.5.2018).

Ungefähr 47,3% der afghanischen Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt, 60% unter 24 Jahre. Daher muss die Versorgung

der jungen Bevölkerungsschichten seitens einer viel geringeren Zahl von Erwachsenen gewährleistet werden; eine

Herausforderung, die durch den schwachen Arbeitsmarkt verschlimmert wird. Mehr als ein Drittel der männlichen

Bevölkerung (34,3%) Afghanistans und mehr als die Hälfte der weiblichen Bevölkerung (51,1%) sind nicht in der Lage,

eine passende Stelle zu nden. Gemäß einer Umfrage von Asia Foundation (AF) aus dem Jahr 2017 wird von 70,6% der

Befragten die Arbeitslosigkeit als eines der größten Probleme junger Menschen in Afghanistan zwischen 15 und 24

Jahren gesehen (AF 14.11.2017).

Projekte der afghanischen Regierung:



Im Laufe des Jahres 2017 hat die afghanische Regierung weiterhin Anstrengungen unternommen, um die

Rechenschaftsp icht bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsprioritäten durch die hohen Entwicklungsräte zu fördern

(UN GASC 27.2.2018). Darunter fällt u.a. der fünfjährige (2017 - 2020) Nationale Rahmen für Frieden und Entwicklung in

Afghanistan (The Afghanistan National Peace and Development Framework, ANPDF) zur Erreichung der

Selbständigkeit. Ziele dieses strategischen Plans sind u. a. der Aufbau von Institutionen, die Förderung von privaten

Investitionen, Wirtschaftswachstum, die Korruptionsbekämpfung, Personalentwicklung usw. (WP 10.4.2018.; vgl. GEC

29.1.2017). Im Rahmen der Umsetzung dieses Projekts hat die Regierung die zehn prioritären nationalen Programme

mithilfe der Beratung durch die hohen Entwicklungsräte weiterentwickelt. Die Implementierung zweier dieser Projekte,

des "Citizens' Charter National Priority Program" und des "Women's Economic Empowerment National Priority

Program" ist vorangekommen. Die restlichen acht be nden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien (UN GASC

27.2.2018).

Das "Citizens' Charter National Priority Program" z. B. hat die Armutsreduktion und die Erhöhung des Lebensstandards

zum Ziel, indem die Kerninfrastruktur und soziale Dienstleistungen der betro enen Gemeinschaften verbessert

werden sollen. Die erste Phase des Projektes sollte ein Drittel der 34 Provinzen erfassen und konzentrierte sich auf

Balkh, Herat, Kandahar und Nangarhar. Ziel des Projekts ist es, 3,4 Mio. Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu

verscha en, die Gesundheitsdienstleistungen, das Bildungswesen, das Straßennetz und die Stromversorgung zu

verbessern, sowie die Zufriedenheit und das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu steigern. Des Weiteren

zielt das Projekt darauf ab, Binnenvertriebene, Behinderte, Arme und Frauen besser zu integrieren (WB 10.10.2016).

Die afghanische Regierung hat Bemühungen zur Armutsreduktion gesetzt und unterstützt den Privatsektor weiterhin

dabei, nachhaltige Jobs zu scha en und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Die Ausstellung von

Gewerbeberechtigungen soll gesteigert, steuerliche Sanktionen abgescha t und ö entlich-private Partnerschaften

entwickelt werden; weitere Initiativen sind geplant (BFA Staatendokumentation 4.2018).

Medizinische Versorgung:

Gemäß Artikel 52 der afghanischen Verfassung muss der Staat allen Bürgern kostenfreie primäre

Gesundheitsversorgung in ö entlichen Einrichtungen gewährleisten; gleichzeitig sind im Grundgesetz die Förderung

und der Schutz privater Gesundheitseinrichtungen vorgesehen (MPI 27.1.2004; Casolino 2011). Allerdings ist die

Verfügbarkeit und Qualität der Grundbehandlung durch Mangel an gut ausgebildeten Ärzten und Assistenzpersonal

(v.a. Hebammen), mangelnde Verfügbarkeit von Medikamenten, schlechtes Management sowie schlechte Infrastruktur

begrenzt. Dazu kommt das starke Misstrauen der Bevölkerung in die staatlich nanzierte medizinische Versorgung. Die

Qualität der Kliniken variiert stark. Es gibt praktisch keine Qualitätskontrollen. Berichten zufolge haben rund 10

Millionen Menschen in Afghanistan keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Viele

Afghanen suchen, wenn möglich, privat geführte Krankenhäuser und Kliniken auf. Die Kosten von Diagnose und

Behandlung dort variieren stark und müssen von den Patienten selbst getragen werden. Daher ist die Qualität der

Behandlung stark einkommensabhängig. Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische

Versorgung (AA 5.2018).

In den letzten zehn Jahren hat die Flächendeckung der primären Gesundheitsversorgung in Afghanistan stetig

zugenommen (WHO o.D.). Das afghanische Gesundheitssystem hat in dieser Zeit ansehnliche Fortschritte gemacht

(TWBG 10.2016; vgl. USAID 25.5.2018). Gründe dafür waren u. a. eine solide ö entliche Gesundheitspolitik, innovative

Servicebereitstellung, Entwicklungshilfen usw. (TWBG 10.2016). Einer Umfrage der Asia Foundation (AF) zufolge hat sich

2017 die Qualität der afghanischen Ernährung sowie der Gesundheitszustand in den afghanischen Familien im

Vergleich zu 2016 gebessert (AF 11.2017).

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) hat mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

einen Strategieplan für den Gesundheitssektor (2011-2015) und eine nationale Gesundheitspolicy (2012-2020)

entwickelt, um dem Großteil der afghanischen Bevölkerung die grundlegende Gesundheitsversorgung zu garantieren

(WHO o.D.).

Trotz signi kanter Verbesserungen im Bereich des Deckungsgrades und der Qualität der Gesundheitsversorgung wie

auch einer Reduzierung der Sterberate von Müttern, Säuglingen und Kindern unter fünf Jahren liegen die afghanischen

Gesundheitsindikatoren weiterhin unter dem Durchschnitt der einkommensschwachen Länder. Des Weiteren hat

Afghanistan eine der höchsten Unterernährungsraten der Welt. Etwa 41% der Kinder unter fünf Jahren leiden unter



chronischer Unterernährung. Sowohl Frauen als auch Kinder leiden an Vitamin- und Mineralsto mangel (TWBG

10.2016). In den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit kam es zu erheblichen Verbesserungen: Während die

Müttersterblichkeit früher bei 1.600 Todesfällen pro 100.000 Geburten lag, belief sie sich im Jahr 2015 auf 324

Todesfälle pro 100.000 Geburten. Allerdings wird von einer deutlich höheren Dunkelzi er berichtet. Bei Säuglingen

liegt die Sterblichkeitsrate mittlerweile bei 45 Kindern pro 100.000 Geburten und bei Kindern unter fünf Jahren sank

die Rate im Zeitraum 1990 - 2016 von 177 auf 55 Sterbefälle pro 1.000 Kindern. Trotz der Fortschritte sind diese Zahlen

weiterhin kritisch und liegen deutlich über dem regionalen Durchschnitt (AA 5.2018). Weltweit sind Afghanistan und

Pakistan die einzigen Länder, die im Jahr 2017 Poliomyelitis-Fälle zu verzeichnen hatten; nichtsdestotrotz ist deren

Anzahl bedeutend gesunken. Impfärzte können Impfkampagnen sogar in Gegenden umsetzen, die von den Taliban

kontrolliert werden. In jenen neun Provinzen, in denen UNICEF aktiv ist, sind jährlich vier Polio-Impfkampagnen

angesetzt. In besonders von Polio gefährdeten Provinzen wie Kunduz, Faryab und Baghlan wurden zusätzliche

Kampagnen durchgeführt (BFA Staatendokumentation 4.2018).

Krankenkassen und Gesundheitsversicherung

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) bietet zwei Grundversorgungsmöglichkeiten an: das "Essential

Package of Health Services" (EPHS) und das "Basic Package of Health Services" (BPHS), die im Jahr 2003 eingerichtet

wurden (MoPH 7.2005; vgl. MedCOI 4.1.2018). Beide Programme sollen standardisierte Behandlungsmöglichkeiten in

gesundheitlichen Einrichtungen und Krankenhäusern garantieren. Die im BPHS vorgesehenen

Gesundheitsdienstleistungen und einige medizinische Versorgungsmöglichkeiten des EPHS sind kostenfrei. Jedoch

zahlen Afghanen und Afghaninnen oft aus eigener Tasche, weil sie private medizinische Versorgungsmöglichkeiten

bevorzugen, oder weil die ö entlichen Gesundheitsdienstleistungen die Kosten nicht ausreichend decken (MedCOI

24.2.2017). Es gibt keine staatliche Unterstützung für den Erwerb von Medikamenten. Die Kosten dafür müssen von

den Patienten getragen werden. Nur privat versicherten Patienten können die Medikamentenkosten zurückerstattet

werden (IOM 5.2.2018).

Medizinische Versorgung wird in Afghanistan auf drei Ebenen gewährleistet: Gesundheitsposten (HP) und

Gesundheitsarbeiter (CHWs) bieten ihre Dienste auf Gemeinde- oder Dorfebene an; Grundversorgungszentren (BHCs),

allgemeine Gesundheitszentren (CHCs) und Bezirkskrankenhäuser operieren in den größeren Dörfern und

Gemeinschaften der Distrikte. Die dritte Ebene der medizinischen Versorgung wird von Provinz- und

Regionalkrankenhäusern getragen. In urbanen Gegenden bieten städtische Kliniken, Krankenhäuser und

Sonderkrankenanstalten jene Dienstleistungen an, die HPs, BHCs und CHCs in ländlichen Gebieten erbringen (MoPH

7.2005; vgl. AP&C 9.2016). 90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden dennoch nicht direkt vom Staat

zur Verfügung gestellt, sondern von nationalen und internationalen NGOs, die über ein Vertragssystem beauftragt

werden. Über dieses Vertragssystem wird sowohl primäre als auch sekundäre und tertiäre medizinische Versorgung

zur Verfügung gestellt. Allerdings mangelt es an Investitionen in medizinische Infrastruktur. Der Bauzustand vieler

Kliniken ist schlecht. Während in den Städten ein ausreichendes Netz von Krankenhäusern und Kliniken besteht, ist es

in den ländlichen Gebieten für viele Afghanen schwierig, eine Klinik oder ein Krankenhaus zu erreichen (AA 5.2018).

Beispiele für Nichtregierungsinstitutionen vor Ort:

Ärzte ohne Grenzen (MSF): Médecins sans Frontières (MSF) ist in verschiedenen medizinischen Einrichtungen in

Afghanistan tätig: im Ahmad Shah Baba Krankenhaus und im Dasht-e Barchi Krankenhaus in Kabul, in der

Entbindungsklinik in Khost, im Boost Krankenhaus in Lashkar Gah (Helmand) sowie im Mirwais Krankenhaus und

anderen Einrichtungen in Kandahar (MSF o. D.).

Das Komitee des internationalen Roten Kreuz (ICRC): Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die

medizinische Versorgung. Für den Zeitraum von Dezember 2017 bis März 2018 wurden Berichten zufolge insgesamt 48

Zwischenfälle in 13 Provinzen registriert. Nach mehreren Angri en mit Todesfolge auf Mitarbeiter des ICRC, hat das

Internationale Komitee des Roten Kreuzes 2017 einen erheblichen Teil seines Personals im Land abgezogen (AA

5.2018). Trotzdem blieb im Laufe des Jahres 2017 das ICRC landesweit aktiv. Tätigkeiten des Komitees zur Förderung

der Gesundheitsfürsorge waren z.B. der Transport von Kriegsverwundeten in nahe liegende Krankenhäuser für weitere

medizinische Versorgung, die Bereitstellung von Medikamenten und medizinischer Ausstattung zur Unterstützung



einiger staatlicher Krankenhäuser, die Bereitstellung von medizinischer Unterstützung für das Mirwais Krankenhauses

in Kandahar, die Unterstützung von Gesundheitsdienstleistungen in zwei Gefängnissen (Kandahar und Herat) usw.

(ICRC 28.1.2018).

International Psychosocial Organization (IPSO) in Kabul: IPSO bietet landesweit psychosoziale Betreuung durch Online-

Beratung und Projektfeldarbeit mit insgesamt 280 psychosozialen Therapeuten, wovon die Hälfte Frauen sind. Die

Online-Beratung steht von 8-19 Uhr kostenfrei zur Verfügung; angeboten werden ebenso persönliche Sitzungen in

Beratungszentren der Krankenhäuser. Einige der Dienste dieser Organisation sind auch an Universitäten und

technischen Institutionen verfügbar. Unter anderem ist IPSO in den Provinzen Nangarhar, Kabul, Herat, Bamyan,

Badakhshan, Balkh, Jawzjan und Laghman tätig (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. IPSO Cultural Containers o.D.).

Medica Afghanistan in Kabul: Medica Afghanistan bietet kostenfreie psychosoziale Einzel- und Gruppentherapien an.

Die Leistungen sind nur für Frauen zugänglich und werden in Kabul in unterschiedlichen Frauenhäusern und -

gefängnissen sowie Jugendzentren angeboten. Auch werden die Leistungen der Organisation in drei

Hauptkrankenhäusern, im "Women's Garden, im Ministeirum für Frauenangelegenheiten (MoWA) und an weiteren

Standorten in Kabul angeboten (BFA Staatendokumentation 4.2018).

PARSA Afghanistan: Parsa ist seit 1996 als registrierte NGO in Afghanistan tätig. Die Organisation spezialisiert sich u.a.

auf psychologische Leistungen und Ausbildung von afghanischem Fachpersonal, das in sozialen Schutzprogrammen

tätig ist und mit vulnerablen Personen arbeitet. Zu diesen Fachkräften zählen Mitarbeiter in Zentren für

Binnenvertriebene, Frauenhäusern und Waisenhäusern sowie Fachkräfte, die in lokalen Schulen am Projekt "Healthy

Afghan Girl" mitarbeiten und andere Unterstützungsgruppen (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. PARSA o.D.).

Weitere Projekte: Das Telemedizinprojekt des Mobilfunkanbieters Roshan, verbindet Ärzte in ländlichen Gegenden mit

Spezialisten im französischen Kindermedizininstitut in Kabul und dem Aga Khan Universitätskrankenhaus in Pakistan.

Durch eine Hochgeschwindigkeits-Videoverbindung werden mittellose Patienten auf dem Land von Fachärzten

diagnostiziert. Unter anderem bietet die von Roshan zur Verfügung gestellte Technologie afghanischen Ärzten die

Möglichkeit, ihre medizinischen Kenntnisse zu erweitern und auf den neuesten Stand zu bringen (GI 17.12.2016; vgl.

NCBI 23.3.2017).

Zur Rückkehr nach Afghanistan:

Als Rückkehrer/innen werden jene afghanische Staatsbürger/innen bezeichnet, die nach Afghanistan zurückgekehrt

sind, nachdem sie mindestens sechs Monate im Ausland verbracht haben. Dazu zählen sowohl im Ausland registrierte

Afghan/innen, die dann die freiwillige Rückkehr über UNHCR angetreten haben, als auch nicht-registrierte Personen,

die nicht über UNHCR zurückgekehrt sind, sondern zwangsweise rückgeführt wurden. Insgesamt sind in den Jahren

2012-2017 1.821.011 Personen nach Afghanistan zurückgekehrt. Die Anzahl der Rückkehrer/innen hat sich zunächst im

Jahr 2016 im Vergleich zum Zeitraum 2012-2015, um 24% erhöht, und ist im Jahr 2017 um 52% zurückgegangen. In

allen drei Zeiträumen war Nangarhar jene Provinz, die die meisten Rückkehrer/innen zu verzeichnen hatte (499.194);

zweimal so viel wie Kabul (256.145) (IOM/DTM 26.3.2018). Im Jahr 2017 kehrten IOM zufolge insgesamt 98.191

Personen aus Pakistan und 462.361 Personen aus Iran zurück (sowohl freiwillig, als auch zwangsweise) (IOM 2.2018).

Im Jahr 2018 kehrten mit Stand

21.3. 1.052 Personen aus angrenzenden Ländern und nicht-angrenzenden Ländern zurück (759 davon kamen aus

Pakistan). Bis Juli 2017 kehrten aus Europa und der Türkei 41.803 Personen nach Afghanistan zurück (IOM 7.7.2017).

Im Rahmen des Tripartite Agreement (Drei-Parteien-Abkommen) unterstützt UNHCR die freiwillige Repatriierung von

registrierten afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan und Iran. Insgesamt erleichterte UNHCR im Jahr 2017 die

freiwillige Rückkehr von 58.817 Personen (98% aus Pakistan sowie 2% aus Iran und anderen Ländern) (UNHCR 3.2018).

Die afghanische Regierung kooperierte mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs,

Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen betro enen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die

Fähigkeit der afghanischen Regierung vulnerable Personen zu unterstützen, einschließlich Rückkehrer/innen aus

Pakistan und dem Iran, bleibt begrenzt und ist weiterhin auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen

(USDOS 20.4.2018). Nichtsdestotrotz versucht die afghanische Regierung die gebildete Jugend, die aus Pakistan

zurückkehrt, aufzunehmen (BTI 2018). Von den 2.1 Millionen Personen, die in informellen Siedlungen leben, sind 44%

Rückkehrer/innen. In den informellen Siedlungen von Nangarhar lebt eine Million Menschen, wovon 69%



Rückkehrer/innen sind. Die Zustände in diesen Siedlungen sind unterdurchschnittlich und sind besonders wegen der

Gesundheits- und Sicherheitsverhältnisse besorgniserregend. 81% der Menschen in informellen Siedlungen sind

Ernährungsunsicherheit ausgesetzt, 26% haben keinen Zugang zu adäquatem Trinkwasser und 24% leben in

überfüllten Haushalten (UN OCHA 12.2017).

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die

Unterstützung erhalten, die sie benötigen, und dass eine umfassende Überprüfung statt ndet, können Personen, die

freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene Unterstützungsformen in

Anspruch nehmen. Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP)

in Afghanistan zuständig. Außerdem erhalten Rückkehrer/innen Unterstützung von der afghanischen Regierung, den

Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen

Nichtregierungsorganisationen (NGO) (z. B. IPSO und AMASO). Nichtsdestotrotz scheint das Sozialkapital die wichtigste

Ressource zu sein, die Rückkehrer/innen zur Verfügung steht, da keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für

Rückkehrer existieren und familiäre Unterbringungsmöglichkeiten für Rückkehrer/innen daher als die zuverlässigste

und sicherste Möglichkeit erachtet werden. So kehrt der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen)

Rückkehrer/innen direkt zu ihren Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück. Für jene, die diese Möglichkeit nicht

haben sollten, stellen die Regierung und IOM eine temporäre Unterkunft zur Verfügung. Hierfür stand bislang das

Jangalak-Aufnahmezentrum zur Verfügung, das sich direkt in der Anlage des Ministeriums für Flüchtlinge und

Repatriierung in Kabul befand und wo Rückkehrende für die Dauer von bis zu zwei Wochen untergebracht werden

konnten. Im Jangalak Aufnahmezentrum befanden sich 24 Zimmer, mit jeweils 2-3 Betten. Jedes Zimmer war mit einem

Kühlschrank, Fernseher, einer Klimaanlage und einem Kleiderschrank ausgestattet. Seit September 2017 nutzt IOM

nicht mehr das Jangalak-Aufnahmezentrum, sondern das Spinzar Hotel in Kabul als temporäre

Unterbringungsmöglichkeit. Auch hier können Rückkehrer/innen für maximal zwei Wochen untergebracht werden (BFA

Staatendokumentation 4.2018).

Unterschiedliche Organisationen sind für Rückkehrer/innen unterstützend tätig:

IOM (internationale Organisation für Migration) bietet ein Programm zur unterstützten, freiwilligen Rückkehr und

Reintegration in Afghanistan an (Assisted Voluntary Return and Reintegration - AVRR). In Österreich wird das Projekt

Restart II seit 1.1.2017 vom österreichischen IOM-Landesbüro implementiert, welches vom österreichischen

Bundesministerium für Inneres und AMIF (dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU) mit nanziert wird. Im

Zuge dieses Projektes können freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und in den Iran, nachhaltig bei der

Reintegration in ihr Herkunftsland unterstützt werden. Das Projekt läuft mit 31.12.2019 aus und sieht eine Teilnahme

von 490 Personen vor. IOM setzt im Zuge von Restart II unterschiedliche Maßnahmen um, darunter Rückkehr - und

Reintegrationsunterstützung. In Kooperation mit Partnerninstitutionen des European Reintegration Network (ERIN)

wird im Rahmen des ERIN Speci c Action Program, nachhaltige Rückkehr und Reintegration freiwillig bzw. zwangsweise

rückgeführter Drittstaatangehöriger in ihr Herkunftsland implementiert. IRARA (International Returns & Reintegration

Assistance) eine gemeinnützige Organisation bietet durch Reintegrationsdienste nachhaltige Rückkehr an. ACE

(Afghanistan Centre for Excellence) ist eine afghanische Organisation, die Schulungen und Arbeitsplatzvermittlung

anbietet. AKAH (Aga Khan Agency for Habitat) ist in mehreren Bereichen tätig, zu denen auch die Unterstützung von

Rückkehrer/innen zählt. Sowohl ACE als auch AKAH sind Organisationen, die im Rahmen von ERIN Speci c Action

Program in Afghanistan tätig sind. AMASO (Afghanistan Migrants Advice & Support Organisation) bietet zwangsweise

zurückgekehrten Personen aus Europa und Australien Beratung und Unterstützung an. Unter anderem betreibt

AMASO ein Schutzhaus, welches von privaten Spendern finanziert wird (BFA Staatendokumentation 4.2018).

NRC (Norwegian Refugee Council) bietet Rückkehrer/innen aus Pakistan, Iran und anderen Ländern Unterkunft sowie

Haushaltsgegenstände und Informationen zur Sicherheit an. Auch hilft NRC Rückkehrer/innen bei

Grundstücksstreitigkeiten. Kinder von Binnenvertriebenen und speziell von Rückkehrer/innen aus Pakistan sollen auch

die Möglichkeit haben die Schule zu besuchen. NRC arbeitet mit dem afghanischen Bildungsministerium zusammen,

um Schulen mit Unterrichtsmaterialien zu unterstützen und die Kapazitäten in diesen Institutionen zu erweitern. IDPs

werden im Rahmen von Notfallprogrammen von NRC mit Sachleistungen, Nahrungsmitteln und Unterkunft versorgt;

nach etwa zwei Monaten soll eine permanente Lösung für IDPs gefunden sein. Auch wird IDPs nanzielle



Unterstützung geboten: pro Familie werden zwischen 5.000 und 14.000 Afghani Förderung ausbezahlt. Das

Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) unterstützt Rückkehrer/innen dabei, ihre Familien zu nden (BFA

Staatendokumentation 4.2018).

UNHCR ist bei der Ankunft von Rückkehrer/innen anwesend, begleitet die Ankunft und verweist Personen welche

einen Rechtsbeistand benötigen an die AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission). UNHCR und die

Weltbank haben im November 2017 ein Abkommen zur gemeinsamen Datennutzung unterzeichnet, um die

Reintegration afghanischer Rückkehrer/innen zu stärken. UNHCR leitet Initiativen, um nachhaltige Lösungen in den

Provinzen Herat und Nangarhar zu erzielen, indem mit nationalen Behörden/Ministerien und internationalen

Organisationen (UNICEF, WHO, IOM, UNDP, UN Habitat, WFP und FAO) zusammengearbeitet wird. Diese Initiativen

setzen nationale Pläne in gemeinsame Programme in jenen Regionen um, die eine hohe Anzahl an Rückkehrer/innen

und Binnenvertriebenen vorzuweisen haben (BFA Staatendokumentation 4.2018).

Psychologische Unterstützung von Rückkehrer/innen wird über die Organisation IPSO betrieben - alle Leistungen sind

kostenfrei. Diejenigen, die es benötigen und in abgelegene Provinzen zurückkehren, erhalten bis zu fünf Skype-

Sitzungen von IPSO. Für psychologische Unterstützung könnte auch ein Krankenhaus aufgesucht werden;

möglicherweise mangelt es diesen aber an Kapazitäten (BFA Staatendokumentation 4.2018).

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung

Hilfeleistungen für Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung konzentrieren sich auf Rechtsbeistand,

Arbeitsplatzvermittlung, Land und Unterkunft (wenngleich sich das Jangalak-Aufnahmezentrum bis September 2017

direkt in der Anlage des Ministeriums für Flüchtlinge und Repatriierung in Kabul befand, wurde dieses dennoch von

IOM betrieben und nanziert). Seit 2016 erhalten die Rückkehr/innen nur Hilfeleistungen in Form einer zweiwöchigen

Unterkunft (siehe Jangalak-Aufnahmezentrum). Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer/innen und IDPs

wurden von unterschiedlichen afghanischen Behörden, dem Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierung (MoRR) und

internationalen Organisationen gescha en und sind im Dezember 2016 in Kraft getreten. Diese Rahmenbedingungen

gelten sowohl für Rückkehrer/innen aus der Region (Iran und Pakistan), als auch für jene, die aus Europa

zurückkommen oder IDPs sind. Soweit dies möglich ist, sieht dieser mehrdimensionale Ansatz der Integration unter

anderem auch die individuelle nanzielle Unterstützung als einen Ansatz der "whole of community" vor. Demnach

sollen Unterstützungen nicht nur Einzelnen zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich

niederlassen. Die Rahmenbedingungen sehen die Grundstücksvergabe a

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.bvwg.gv.at
file:///

	TE Bvwg Erkenntnis 2020/2/17 W176 2197955-1
	JUSLINE Entscheidung


